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Vorwort

Seit dem Erscheinen unseres Buchs „Liechtensteinisches Wirtschaftsrecht“ im Jahre 2009
sind mittlerweile 12 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich das liechtensteinische Recht
stark verändert.

Manche Gesetze sind aufgehoben und teils oder vollständig ersetzt, andere umfassend
novelliert worden. Auch hat der liechtensteinische Gesetzgeber ganze Rechtsgebiete
neu kodifiziert. Es war also Zeit, unser Buch „Liechtensteinisches Wirtschaftsrecht“ auf
aktuellen Stand zu bringen und neu aufzulegen.

Wir freuen uns, Ihnen hiermit das Handbuch „Liechtensteinisches Wirtschaftsrecht“ prä-
sentieren zu dürfen. Das Buch, das Sie in Händen halten, baut zwar auf der Ausgabe aus
dem Jahr 2009 auf, unterscheidet sich von dieser jedoch wesentlich.

Zum einen präsentiert sich das vorliegende Handbuch erstmalig in Manz-Rot. Das ehrt
uns sehr, zumal wir mit der Publikation im Manz-Verlag in der Königsklasse der juristi-
schen Fachverlage angekommen sind. Wir sind überzeugt, dass wir mit Hilfe des Manz-
Verlags das Liechtensteinische Wirtschaftsrecht einem noch breiteren Publikum bekannt
machen werden.

Zum anderen hat der Seitenumfang deutlich zugenommen. Das ist durch mehrere Fakto-
ren bedingt. Erstens enthält die aktuelle Ausgabe gleich mehrere neue bzw praktisch neue
Kapitel. Dazu zählen jene zum Sorgfaltspflichtrecht und Datenschutzrecht sowie im Be-
sonderen jene zum Notariatsgesetz, „Blockchain-Gesetz“ (TVTG) und zum „Insolvenz-
recht neu“, auf die wir kurz hinweisen wollen.

Notariatsgesetz:Mit dem Notariatsgesetz hat der liechtensteinische Gesetzgeber erstmals
den Beruf des Notars geschaffen. Das liechtensteinische Notariatsgesetz ist am 1. 1. 2020
in Kraft getreten und seit 1. 1. 2021 haben sich die liechtensteinischen Notare im Rahmen
der liechtensteinischen Notariatskammer konstituiert. Liechtensteinische Notare sind be-
fugt, Beurkundungen und Beglaubigungen nach liechtensteinischem und – unter be-
stimmten Voraussetzungen – auch nach ausländischem Recht durchzuführen.

TVTG: Ebenso bildet seit 1. 1. 2020 das Gesetz über Token und VT-Dienstleister (kurz:
TVTG) Teil der liechtensteinischen Rechtsordnung. Der liechtensteinische Gesetzgeber
hat damit weltweit als Erster die Ausgabe von Token und deren Übertragung rechtlich
geregelt. Es ist abzuwarten, ob das TVTG Vorbildfunktion für andere Jurisdiktionen ha-
ben wird oder ein liechtensteinisches Unikat bleibt.

Insolvenzrecht neu: Die Insolvenzrechtsreform ist geprägt vom Sanierungsgedanken
und soll eine deutliche Erleichterung der Fortführungsmöglichkeiten für Unternehmen
mit sich bringen. Besonders die Abschaffung der verschiedenen Konkursklassen stellt für
Gläubiger eine wesentliche Neuerung dar.



Vorwort

VI Marxer & Partner Rechtsanwälte (Hrsg), Liechtensteinisches Wirtschaftsrecht

Zweitens haben wir die Kapitel, die wir aus der Vorauflage übernommen haben, allesamt
umfassend aktualisiert und inhaltlich vertieft. Dies insbesondere in Bezug auf die Rechts-
lage hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Die
Einhaltung internationaler Verpflichtungen ist für einen Finanzplatz wie Liechtenstein
elementar. Im Bereich der Umsetzung internationaler Vorgaben im Hinblick auf die,
im Zuge von Finanztransaktionen einzuhaltenden, Sorgfaltspflichten gilt Liechtenstein
seit Jahren als Musterschüler und „Early Adopter“. Auf Grundlage der Vierten EU-Geld-
wäscherei-Richtlinie (EU) 2015/849 sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, zentrale Regis-
ter mit Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern zu schaffen und einzuführen. Der
bereits in der Vierten Geldwäscherei-Richtlinie enthaltene Rahmen für die Erhebung,
Speicherung und den Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer
von Gesellschaften und anderen juristischen Personen sowie Trusts und ähnlichen
Rechtsvereinbarungen, wird mit der Fünften Geldwäscherei-Richtlinie präzisiert. In
Liechtenstein ist das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechts-
träger (VwEG) am 1. 8. 2019 eingerichtet worden. Die Bestimmungen der Fünften Geld-
wäscherei-Richtlinie betreffend das Verzeichnis mit Angaben zum wirtschaftlichen Ei-
gentümer werden in einer separaten Vorlage gerade umgesetzt, zuletzt mit Wirksamkeit
per 1. 4. 2021 durch die Ergänzung des Gesetzes über berufliche Sorgfaltspflichten zur
Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung
(Sorgfaltspflichtgesetz; SPG) und das VwEG (nachfolgend VwbPG).

Wenn Sie sich die Literatur- und Quellenverzeichnisse ansehen, werden Sie auch einen
Unterschied zur Vorauflage bemerken. Die Zahl der nunmehr zitierten Rechtsquellen
übersteigt die bisherigen Quellenangaben deutlich. In den Fußnoten präsentiert sich
dem Leser ein breiter Fundus oberstgerichtlicher Entscheidungen, gesetzlicher Materia-
lien sowie Links auf Websites von Behörden und Institutionen.

Wie bisher handelt es sich auch bei diesem Handbuch freilich nicht um eine wissen-
schaftliche Abhandlung oder lückenlose Durchdringung des liechtensteinischen Wirt-
schaftsrechts. Vielmehr soll es dem Leser, einen strukturierten und fundierten Überblick
über die wichtigsten liechtensteinischen Wirtschaftsgesetze verschaffen.

Das Buch ist auf dem Stand vom 1. 1. 2021. Die seither geltende revidierte Insolvenz-
ordnung und das ebenfalls am 1. 1. 2021 neu in Kraft getretene Notariatsgesetz sind
somit vollständig berücksichtigt ebenso wie die Entwicklung der Sorgfaltspflichtgesetzge-
bung bis zum April 2021.

Wer mit dem liechtensteinischen Recht nur sporadisch in Berührung kommt, den stellt es
für gewöhnlich vor große Herausforderungen. Das liegt daran, dass die liechtensteinische
Rechtsordnung im Wesentlichen auf zwei Rezeptionsgrundlagen beruht, dem Schweizer
Recht einerseits und dem österreichischen Recht anderseits. Ein in Österreich ausgebil-
deter Jurist, der etwa das liechtensteinische ABGB zur Hand nimmt, wähnt sich rasch in
Sicherheit. Prima vista scheinen die entsprechenden Bestimmungen in Liechtenstein in
Zahl und Wort mit denen in Österreich übereinzustimmen. Weit gefehlt! Denn nahezu
das gesamte liechtensteinische Sachenrecht beruht auf Schweizer Sachenrecht. Das unter-
scheidet sich vom österreichischen Sachenrecht jedoch erheblich. Und das beginnt schon
beim Sachbegriff. Denn nach liechtensteinischem Recht fallen nur körperliche Sachen
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darunter. Außerdem sucht man § 1313a ABGB vergeblich in Liechtenstein. Eine korres-
pondierende Bestimmung betreffend die Erfüllungsgehilfenhaftung findet sich an anderer
Stelle, und zwar dort, wo man sie gar nicht erwartet: In der Schlussabteilung zum liech-
tensteinischen Personen- und Gesellschaftsrecht. Sie merken schon: An Komplexität
mangelt es dem liechtensteinischen Recht nicht. Wir hoffen, Ihnen mit dem vorliegenden
Buch einen rechtlichen Kompass in die Hand zu legen, der Sie durch das liechtensteini-
sche Wirtschaftsrecht führt.

Schließlich möchten wir danken. Unser außerordentlicher Dank gilt allen Autorinnen
und Autoren, denn ohne deren beispiellosen Einsatz wäre dieses Werk in der vorliegen-
den Form nicht möglich gewesen. Dem Manz-Verlag danken wir für die hervorragende
Zusammenarbeit. Die Lektorin Frau Mag. Schleinzer hat mit ihren wertvollen Anregun-
gen zur Neugestaltung dieser Ausgabe und mit der kritischen Prüfung des Manuskripts
aus österreichischer Perspektive einen sehr bedeutenden Beitrag zum Gelingen dieser
Ausgabe beigesteuert. Last but not least möchten wir unseren Bibliothekar, Herrn Mag.
Mario Andriollo, würdigen. Er hat mit Hingabe, Sorgfalt und unermüdlichem Einsatz alle
Beiträge in diesem Handbuch redigiert und die Herausgabe mit dem Manz-Verlag koor-
diniert. Dafür gebührt ihm Lob, Anerkennung und Dank.

Mögen Sie dieses Buch mit Freude lesen und mit Gewinn nutzen!

Vaduz, im April 2021 Marxer & Partner Rechtsanwälte
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